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TARIFBLATT FÜR ABGEBENDE ELTERN 

Die Gemeinde Rapperswil-Jona unterstützt die familienergänzende Kinderbetreuung durch den 
Verein Tagesfamilien Rapperswil-Jona mit finanziellen Beiträgen basierend auf dem Einkommen 
der abgebenden Eltern.  

Der Tarif für in Rapperswil-Jona (inkl. Wagen) wohnhafte abgebende Eltern ist wie folgt: 

Steuerbares Einkommen  
pro Jahr in CHF 

Tarif pro Stunde 
für ein Kind in CHF 

Infrastrukturspesen 
pro Stunde in CHF 

bis 40'000 2.00 0.50 

 40'001 bis 45'000 2.50 0.50 

 45'001 bis 50'000 3.00 0.50 

 50'001 bis 55'000 3.50 0.50 

 55'001 bis 60'000 4.00 0.50 

 60'001 bis 65'000 4.50 0.50 

 65'001 bis 70'000 5.00 0.50 

 70'001 bis 75'000 5.50 0.50 

 75'001 bis 80'000 6.00 0.50 

 80'001 bis 85'000 6.50 0.50 

 85'001 bis 90'000 7.00 0.50 

 90'001 bis 95'000 7.50 0.50 

 95'001 bis 100'000 8.00 0.50 

 100'001 bis 105'000 8.50 0.50 

 105'001 bis 110'000 9.00 0.50 

 110'001 bis 115'000 9.50 0.50 

ab 115'000 10.00 0.50 

 
Bei fehlender Selbstdeklaration der Einkommen von in Rapperswil-Jona wohnhaften abge-
benden Eltern wird der maximale Tarif gemäss obiger Tabelle von CHF 10.00 zuzüglich CHF 
0.50 Infrastrukturspesen pro Stunde verrechnet.  

Bei der Betreuung von auswärtigen Kindern wird der Einheitstarif von CHF 12.50 zuzüglich 
CHF 0.50 Infrastrukturspesen pro Stunde verrechnet 
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Tarifbestimmungen 

 Um von den vorgenannten vergünstigten Tarifen zu profitieren, sind die abgebenden El-
tern verpflichtet, dem Verein Tagesfamilien Rapperswil-Jona jährlich eine Selbstdeklara-
tion der Einkommen inkl. der dazugehörigen Belege zuzustellen.  

 Als Berechnungsgrundlage gilt das steuerbare Einkommen aller im selben Haushalt wie 
die Kinder wohnenden Erwachsenen. Die Berechnung erfolgt wie bei den Kantons- und 
Gemeindesteuern in Rapperswil-Jona. Detaillierte Angaben zur Selbstdeklaration finden 
Sie im Informationsblatt «Selbstdeklaration der Einkommen».  

Mahlzeitenentschädigungen 

 bis 6 Jahre ab 6 Jahren ab 9 Jahren 

Frühstück CHF 2.00 CHF 2.50 CHF 3.00 

Mittagessen CHF 5.00 CHF 6.00 CHF 8.00 

Nachtessen CHF 3.50 CHF 4.00 CHF 5.00 

Znüni/Zvieri CHF 2.00 CHF 2.50 CHF 3.00 

Rabatte 

 Bei zwei Kindern wird ein Rabatt von je 5% gewährt. 

 Bei drei und mehr Kindern wird ein Rabatt von je 8% gewährt.  

Zuschläge 

 Bei Säuglingen/Kleinkindern bis 18 Monate wird ein Zuschlag von CHF 2.00 pro Betreu-
ungsstunde erhoben.  

 Bei Betreuung am Sonntag gibt es einen Zuschlag von CHF 1.00 pro Stunde. 

 Wird das Kind (bis und mit 2. Klasse) vor und nach der Schule betreut, haben die Betreu-
enden Anrecht auf Wartegeld von CHF 1.00 pro Stunde Schule und Kindergarten. 

Allgemeines 

Als Betreuungszeit gelten die Stunden zwischen der ersten Begrüssung und der letzten Verab-
schiedung des Tages bei der Tagesfamilie. Im Weiteren gelten die Bestimmungen gemäss dem 
aktuell gültigen «Reglement abgebende Eltern». 

  
Sina Eggimann | Geschäftsleitung Finanzen 
Klaus Gebert Strasse 2, 8640 Rapperswil 
info@tagesfamilien-rj.ch | 079 962 85 56 
www.tagesfamilien-rj.ch 


